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TEXTLICHER TEIL  

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 MU – Urbanes Gebiet 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- Geschäfts- und Bürogebäude, 

- sonstige Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 

Nicht zulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes. 

Die nach § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.4 Höhe und Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlage wird durch maximale Trauf- und Firsthöhen (THmax und 

FHmax) gemäß Planeintrag festgesetzt. 
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Oberer Bezugspunkt für die Traufhöhe ist der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit 

der Dachhaut, oberer Bezugspunkt für die Firsthöhe ist der höchste Punkt der Firstlinie. 

Für Gebäude mit Flachdach gilt die maximale Traufhöhe (THmax) als maximale Gebäude-

höhe (GHmax). Hierbei gilt als oberer Bezugspunkt der höchste Punkt der Attika. 

Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gilt der Schnitt-

punkt der an das Gebäude angrenzenden niedrigsten Stelle des bestehenden Geländes 

mit der Gebäudeaußenkante (talseits). 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

a = abweichende Bauweise: ohne Längenbeschränkung 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. 

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze 

Stellplätze sind allgemein innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen zulässig. 
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4.2 Garagen 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

4.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern es sich dabei um Gebäude handelt, 

nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

5. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, Anbau- 

beschränkung für Bundesstraßen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10, § 9 Abs. 1 FStrG und § 22 Abs. 1 StrG)  

In dem in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4 – Straßen-

wesen und Verkehr, auf 15 m Breite reduzierten Anbauverbotsstreifen entlang der B 27 

sind Hochbauten sowie Nebenanlagen jeder Art (Garagen, Carports, Abstell- oder Lager-

räume, Werbeanlagen, etc.) unzulässig. 

6. Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

6.1 Zu- und Abfahrtsverbote 

In den Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt entsprechend Planeintrag sind Grundstückszu- 

und -abfahrten unzulässig. 

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

7.1 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Im Vorfeld geplanter Baumaßnahmen dürfen Gehölze, soweit erforderlich, nur im Zeit-

raum zwischen dem 1.10. und dem 28.2. gerodet werden. 

Auch der Abriss von Gebäude oder Gebäudeteilen darf grundsätzlich nur in diesem Zeit-

raum erfolgen. 

Der Abriss von Gebäudes oder Gebäudeteilen außerhalb dieses Zeitraums ist zulässig, 

wenn zuvor von einer fachkundigen Person überprüft wurde, ob es aktuell Vogelbruten 

am Gebäude gibt. Bei den Fledermäusen ist auf jeden Fall eine Überprüfung der Örtlich-

keit durch einen Fledermauskundler notwendig. Bei einer tatsächlichen Quartiernutzung 

als Wochenstube sind dann Arbeiten nicht möglich. Ansonsten können vorgefundene 

Tiere fachgerecht geborgen und in geeignete Fledermauskästen umgesiedelt werden. 

Alternativ können auch unbesetzte, mögliche Brutstrukturen oder Quartiere im Vorfeld 

geplanter Abrissarbeiten entfernt oder verschlossen werden. 
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7.2 Oberflächenbefestigung 

Stellplätze, Zugänge und Zufahrten und Fußwege sind so anzulegen, dass die Versicke-

rung von Niederschlagswasser gewährleistet ist (z.B. Rasengittersteine, Rasenpflaster, 

Schotterrasen), wenn durch die bestimmungsgemäße Nutzung nicht mit einem Eintrag 

von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist. Der Unterbau ist auf den Belag abzustim-

men. 

7.3 Insektenschonende Beleuchtung des Gebietes 

Die Straßen- und Wegbeleuchtung ist mit insektenschonenden Lampen entsprechend 

dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. 

7.4 Beschichtung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien  

Bei der Verwendung von metallischen Dacheindeckungen oder Fassaden-verkleidungen 

(Blei, Kupfer, Zink) an Gebäuden ist zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in das 

Grundwasser eine verwitterungsfeste Beschichtung zwingend notwendig. 

7.5 Extensive Dachbegrünung 

Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung bis 15° sind extensiv zu 

begrünen. 

Eine durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 10 cm ist vor-zusehen. Das 

Dachbegrünungssubstrat muss der FLL-Dachbegrünungs-richtlinie Ausgabe 2008 ent-

sprechen. 

Zur Einsaat sind Arten der Trocken- und Magerrasengesellschaften und Mauerpfefferar-

ten zu verwenden. Es ist regionales Saatgut gesicherter Herkunft zu verwenden. 

Eine Dachbegrünung ist auch bei überwiegender Nutzung der Dach-flächen zur aktiven 

Gewinnung von Solarenergie zulässig. 

7.6 Aufhängen von Nist- und Fledermauskästen (CEF-Maßnahme) 

An erhaltenen Gebäuden und Bäumen innerhalb des Urbanen Gebietes oder des nahen 

Umfeldes sind vor Beginn der nächsten Brutzeit 3 Nistkästen für Höhlenbrüter und 3 

Nistkästen für Halbhöhlen- und Nischenbrüter aufzuhängen. 

Für die Mauersegler ist am Haus Elz und am Haus im Tal jeweils ein Mauersegler-Nist-

kasten 3-fach anzubringen. Damit sind vorsorglich genügend Ausweichmöglichkeiten für 

den Mauersegler bereitgestellt falls Umbauarbeiten am Haus Neckar erfolgen sollen. 

Vorsorglich sind an jedem der erhaltenen Gebäude zwei Fledermauskästen (Typ Fleder-

maus-Universal-Höhle 1 FFH, Fa. Schwegler oder vergleichbar) aufzuhängen. 

Die Aufhängepunkte sind zu dokumentieren und gegenüber der Unteren Naturschutz-

behörde nachzuweisen. 

7.7 Ausgleichsfläche Nordwest <1> 

Das Böschungsgehölz im Nordwesten ist dauerhaft zu erhalten. Zulässig ist nur ein Rück-

schnitt bzw. ein Fällen größerer Bäume aus Gründen der Verkehrssicherung. 
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Für die Wiesenfläche ist eine dauerhafte extensive Wiesennutzung bzw. -pflege sicher-

zustellen. Die Mahd erfolgt 2-mal im Jahr. Der erste Schnitt hat nach dem 15. Juni zu 

erfolgen, der zweite Schnitt ist freigestellt. Das Mähgut ist abzuräumen. 

Die Obstbäume und sonstige Einzelgehölze in der Fläche sind in ihrem Bestand dauerhaft 

zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind art- und wuchsformgleich zu erset-

zen. 

7.8 Ausgleichsfläche Südwest <2> 

Der Gehölzbestand ist dauerhaft zu erhalten. Zulässig ist nur ein Rückschnitt bzw. ein 

Fällen größerer Bäume aus Gründen der Verkehrssicherung. 

Die Obstbäume und sonstige Einzelgehölze in der Fläche sind in ihrem Bestand dauerhaft 

zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind art- und wuchsformgleich zu erset-

zen. 

7.9 Ausgleichsfläche Nordost <3> 

Die Wiesenfläche ist dauerhaft extensiv zu nutzen oder zu pflegen. 

Die Mahd hat 2-mal im Jahr zu erfolgen. Der erste Schnitt hat nach dem 15. Juni zu er-

folgen, der zweite Schnitt ist freigestellt. Das Mähgut ist abzuräumen. Eine Düngung und 

der Einsatz von Pestiziden sind nicht zulässig. 

Die Obstbäume und sonstigen Einzelgehölze in der Fläche sind dauerhaft zu erhalten 

und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind art- und wuchsformgleich zu ersetzen. 

8. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Das eingetragene Leitungsrecht gilt zugunsten der Stadtwerke Mosbach zur Stromver-

sorgung. 

9. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

9.1 Passiver Lärmschutz 

Für die im Bebauungsplan entsprechend ausgewiesenen Bereiche werden beim Neubau 

oder der baulichen Veränderung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen folgende passive 

Schallschutzmaßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen von Wohnge-

bäuden vorgeschrieben: 

Zum Schutz der Anwohner ist für schutzbedürftige Räume i.S.d. DIN 4109 ein Gesamt-

schalldämm-Maß R‘w,res der Außenhaut-Konstruktion (Wand + Fenster) entsprechend 

der im Planteil des Bebauungsplans dargestellten Lärmpegelbereiche erforderlich. Nach 

DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau) beträgt das erforderliche Gesamtschalldämm-

Maß R‘w,res des Außenbauteils von Aufenthaltsräumen:  
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im Lärmpegelbereich II: R‘w,res = 30 dB  

im Lärmpegelbereich III: R‘w,res = 35 dB  

im Lärmpegelbereich IV: R‘w,res = 40 dB  

im Lärmpegelbereich V: R‘w,res = 45 dB  

im Lärmpegelbereich VI: R‘w,res = 50 dB  

Ruheräume (Schlaf- und Kinderzimmer) auf der lärmzugewandten Gebäudeseite erhalten 

grundsätzlich schallgedämmte Lüftungseinrichtungen (Schalldämmung Dn,e,w ≥ 50 dB), 

die die Raumlüftung bei geschlossenen oder festverglasten Fenstern ermöglichen. 

Von den o.g. Festsetzungen kann abgewichen werden, sofern ein schalltechnischer Nach-

weis geführt wird, dass sich an der konkreten Gebäudefassade ein geringerer Lärmpe-

gelbereich nach DIN 4109 ergibt. Dann gilt das entsprechende erforderliche 

Gesamtschalldämm-Maß R‘w,res nach DIN 4109 für den so ermittelten Lärmpegelbe-

reich. 

10. Pflanzgebote 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

10.1 Anpflanzen von Bäumen in den Stellplatzflächen 

Pro 10 angelegte Stellplätze ist ein mittelkroniger, gebietsheimischer Laubbaum zu pflan-

zen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer 

Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von mind. 10-12 cm haben. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Baufertigstellung zu vollziehen. 

Die Artenliste im Anhang ist zu beachten. 

10.2 Unbebaute und unversiegelte Flächen 

Nicht überbaute Grundstücksflächen und sonstige Freiflächen sind als Grünflächen an-

zulegen. 

Lose Material- oder Steinschüttungen sind zur Gestaltung unzulässig. 

11. Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

11.1 Ausgleichsfläche Nordwest <1> 

Siehe 7.7. 

11.2 Ausgleichsfläche Südwest <2> 

Siehe 7.8. 
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11.3 Ausgleichsfläche Nordost <3> 

Siehe 7.9. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

1.2 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

3. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

4. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 
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III. HINWEISE 

1. Bodenfunde und archäologische Denkmalpflege 

Im Plangebiet Mosbach BPL „Johannes-Diakonie, Nr. 1.54 E“ befindet sich mit der abge-

gangenen mittelalterlichen Siedlung „Buttersheim“ (Erstnennung 1286) ein Kulturdenk-

mal (§ 2 DSchG). Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass an der Erhaltung 

archäologischer Kulturdenkmale grundsätzlich ein öffentliches Interesse besteht. 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 

vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Voruntersu-

chungen durch das Landesamt für Denkmalpflege im RP Stuttgart (LAD) durchgeführt 

werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. in welchem Um-

fang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. 

Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die Un-

tersuchungen und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers. Nähere Informationen finden 

Sie unter https:///www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-

denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen/. Vorsorglich wird darauf hingewie-

sen, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen aufgrund der Voruntersuchungser-

gebnisse die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in 

Anspruch nehmen kann und durch den Vorhabenträger finanziert werden muss. 

Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG ver-

wiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Stadt 

umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Ke-

ramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichte bzw. auffäl-

lige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 

RP Stuttgart (Ref. 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung 

von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-

mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bau-

ablauf zu rechnen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 
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3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, deren Versiegelung im Widerspruch zu pla-

nungsrechtlichen Festsetzungen steht, ist der Boden in seiner Leistungsfähigkeit im Sinne 

von § 1 BBodSchG so weit wie möglich und zumutbar zu erhalten oder wiederherzustellen 

(Entsiegelung § 5 BBodSchG).  

Beim Umgang mit dem Boden (z. B. Geländeabtrag/-auftrag) empfehlen wir, Heft 10 des 

Umweltministeriums Baden-Württemberg, "Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bo-

dens bei Flächeninanspruchnahmen" zu beachten. 

Mutterboden und Bodenaushub können verwertet werden, wenn diese keine umweltre-

levanten Schadstoffe enthalten und am Ort des Auf- oder Einbringens die Besorgnis des 

Entstehens einer schädlichen Bodenveränderung nicht hervorgerufen wird (§ 7 BBodSchG 

und §§ 9 und 12 BBodSchV). 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene 

Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Wasserschutzzone III 

Nachrichtliche Übernahme der Wasserschutzzone W III. 

Das Plangebiet liegt in Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Erlen- und. Rechten-

bachbrunnen, Seifensied, Joh.anstalten“. 

Auf die in der Rechtsverordnung enthaltenen Schutzbestimmungen wird hingewiesen. 

Diese sind zu beachten. 

5. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 
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Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

6. Geotechnische Hinweise und Baugrunduntersuchung 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich von Gesteinen der Plattensandstein-Formation, der Oberen Röttone 

sowie der Jena-Formation. Diese werden im Talgrund von Auenlehm mit im Detail nicht 

bekannter Mächtigkeit verdeckt. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 

Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit ei-

nem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu 

rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Er-

schwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Die im Untergrund anstehenden sehr harten Sandsteinbänke der Plattensandstein-For-

mation können Violetthorizonte (fossile Bodenbildungen) enthalten, die in der Regel nur 

eine geringe Festigkeit aufweisen. Es ist auf einen einheitlich tragfähigen Gründungsho-

rizont zu achten. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen ist zu rechnen, die ggf. nicht zur 

Lastabtragung geeignet sind. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer ge-

plant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) 

verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versi-

ckerungsgut-achtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spal-

ten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu 

Fundamenten zu achten. 

Bei etwaigen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B. zum 

genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-

dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungs-

bedingter Fehlstellen wie z.B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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7. Schutzzonen für Leitungen der Stadtwerke Mosbach 

Innerhalb der im Bereich des Leitungsrechts liegenden Schutzzone verzichtet der jewei-

lige Eigentümer darauf, Einrichtungen zu treffen, welche die Wasserleitungen / Kabel der 

Stadtwerke Mosbach GmbH gefährden (z.B. Grabungen, feststehende Bauwerke errich-

ten, Einfriedungen errichten, Bäume pflanzen und das Geländeniveau verändern). Der 

jeweilige Eigentümer, des in der Schutzzone der Wasserleitung / Kabel liegenden Grund-

stücks, duldet jederzeit die für den Betrieb, die Untersuchung, Unterhaltung, Änderung 

und Erneuerung erforderlichen Arbeiten und Aufgrabungen vorzunehmen und das 

Grundstück zu diesem Zweck durch die Beauftragten der Stadtwerke Mosbach GmbH 

betreten zu lassen. 

Der jeweilige Eigentümer hat dies alles zu dulden und zu unterlassen. Er hat sich aller 

Vorkehrungen und Handlungen zu enthalten, wodurch der Bestand und die weiteren 

Rechte des Berechtigten erschwert, vereitelt oder beeinträchtigt werden. 

8. Empfehlungen zur Reduzierung von Lärmbelastungen 

Zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Lärmbelastungen wird folgendes empfohlen: 

▪ Anordnen von Schlaf- und Aufenthaltsräumen auf der lärmabgewandten Seite 

▪ Verwenden schalldämmender Baustoffe an der Außenfassade 

 

 

 

 

Aufgestellt:  

Mosbach, den 25.10.2018  

DIE GROSSE KREISSTADT:  DER PLANFERTIGER : 

 
IFK - INGENIEURE 

Partnerschaftsgesellschaft mbB 

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER 

EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 
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Vorgaben für die Bepflanzung 

 

Artenliste 1: Verwendung von gebietsheimischen Gehölzen
1
 

 

Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung 

 Sträucher Bäume 

Acer campestre (Feldahorn)  � 

Acer platanoides (Spitzahorn) *  � 

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) *  � 

Carpinus betulus (Hainbuche) *  � 

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) �  

Corylus avellana (Gewöhnlicher Hasel) �  

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn) �  

Crataegus monogyna (Eingr. Weißdorn) �  

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) �  

Fagus sylvatica (Rotbuche) *  � 

Frangula alnus (Faulbaum) �  

Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) �  

Prunus avium (Vogelkirsche) *  � 

Quercus petraea (Traubeneiche) *  � 

Quercus robur (Stieleiche) *  � 

Rosa canina (Echte Hundsrose) �  

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) �  

Sambucus racemosa (Traubenholunder) �  

Sorbus domestica (Speierling)  � 

Sorbus torminalis (Elsbeere)  � 

Tilia cordata (Winterlinde) *  � 

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) �  

 

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Süddeutsche Hügel- und Bergland sein. Bei den mit 

„*“ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) 

berücksichtigt werden. 

 

Artenliste 2: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und Straßenbereich  

 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Acer campestre „Elsrijk“ Feldahorn 

Acer platanoides „Columnare“ Spitzahorn 

Carpinus betulus „Fastigiata“ Hainbuche 

Fraxinus excelsior „Westhof s 
Glorie“ 

Esche 

Quercus robur „Fastigiata“ Stieleiche 

Tilia cordata „Erecta” Winterlinde 

Tilia cordata „Rancho” Winterlinde 
 

                                                      
11 Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.), Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, Karlsruhe 2002. 


